
 

Einladung 

zur 
Jahreshauptversammlung 

 
Die diesjährige ESV-Jahreshauptversammlung findet am 
 

Freitag, den 24.März 2023 um 19.00 Uhr 
 

im großen Jugendraum des ESV, Dr. Peter-Willmann-Allee 8, in Weil am Rhein statt. 
 

Vorgesehene Tagesordnung: 

 

1. 
 

Begrüßung 

2.  
 

Totenehrung 

3. 
 

Vorlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung vom 20.05.2022 

4. 
 

Jahresrückblick Präsident 

   Kassenberichte Vorsitzender Finanzen 

5.  
 

Bericht Kassenprüfer 

6.  

 

Wahlen Präsident/in 
 

7. Bestätigung der von den Abteilungen gewählten Abteilungsleiter und des Jugendleiter 
 

8. Anträge und Wünsche Satzungsänderung 
  

               § 11  Streichung der Funktion Präsident. Personelle Aufteilung des Vorstandsbereichs 

  „Sport und Organisation“ auf die zwei Bereiche „Zusammenarbeit Abteilungen“ und „FSJ“. 
 

9. 
 

Verschiedenes  
 

Wünsche und Anträge (schriftlich mit Begründung) zur Aufnahme in die Tagesordnung müssen 

spätestens 4 Wochen vor der Mitgliederversammlung im ESV-Geschäftszimmer, Dr.-Peter-

Willmann-Allee 8, in 79576 Weil am Rhein, eingegangen sein. Zu spät eingehende Anträge können 

bei einem Eingang bis spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung als Dringlichkeitsanträge 

behandelt werden 
 

 
Für den ESV 1926 e.V.     Weil am Rhein, den 23.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ergänzung zum Tagesordnungspunkt 8 Anträge und Wünsche: 
 

Satzung alt Satzung neu 
§ 11 Geschäftsführender Vorstand (GV) 

(1) Der Geschäftsführende Vorstand (GV) setzt sich 
zusammen aus dem Präsidenten und vier 
Vorsitzenden - b) bis e) -. 

a) Präsident Aufgaben:   
Repräsentant, Führungsfragen, Struktur 

 
Vorsitzende  
b) Verwaltung, Mitgliederbetreuung und 

EDV Aufgaben: Führung der 
Geschäftsstelle mit den gesamten 
Verwaltungsaufgaben 

c) Sport und Organisation Aufgaben: 
ständiger enger Kontakt zu den 
Abteilungen und deren Beratung und 
Unterstützung   

d) Finanzen Aufgaben: Verwaltung 
des Vermögens und der Finanzen, 
Haushaltsplan, Mitgliederbeiträge, 
laufender Betrieb der Vereinsanlagen  

e) Technische- und Sportanlagen
 Aufgaben: verantwortlich für die 
Instandhaltung der technischen- und 
Sportanlagen, Sicherstellung der Nutzung 
und Ansprechpartner für diesen Bereich. 

 

§ 11 Geschäftsführender Vorstand (GV) 
(2) Der Geschäftsführende Vorstand (GV) setzt sich 

zusammen aus dem Präsidenten und vier 
Vorsitzenden - b) bis e) -. 

 
Vorsitzende  
a) Verwaltung, Mitgliederbetreuung und 

EDV Aufgaben: Führung der 
Geschäftsstelle mit den gesamten 
Verwaltungsaufgaben 

b) Sport und Organisation  ständiger enger 
Kontakt zu den Abteilungen und deren 
Beratung und Unterstützung 

c) Sport und Organisation Aufgaben: 
Organisation und Betreuung FSJ  

d) Finanzen Aufgaben: Verwaltung 
des Vermögens und der Finanzen, 
Haushaltsplan, Mitgliederbeiträge, 
laufender Betrieb der Vereinsanlagen  

e) Technische- und Sportanlagen
 Aufgaben: verantwortlich für die 
Instandhaltung der technischen- und 
Sportanlagen, Sicherstellung der Nutzung 
und Ansprechpartner für diesen Bereich. 

 

 


